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Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Umwelt-, Planungs- und Verkehrsaus-
schuss 

23.05.2017 öffentlich / Kenntnisnahme 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Betreff 
 
Parkraumbewirtschaftung in Sankt Augustin-Hangelar, zwischen den Straßen Am 
Wolfsbach und Burbankstraße;  
Bericht der Verwaltung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
In seiner Sitzung am 05.11.1996 hat der Planungs- und Verkehrsausschuss beschlossen, 
auf der Kölnstraße im Bereich zwischen Lessingstraße und Kreisel eine Parkscheibenrege-
lung einzuführen (Drucksachen-Nr. 95/306/1). Der Beschluss wurde durch entsprechende 
Anordnung der Straßenverkehrsbehörde ausgeführt und hat bis heute Bestand. 
 
Im März 2017 erreichte die Verwaltung eine Anwohneranregung, für den im Betreff genann-
ten Streckenbereich die Parkraumbewirtschaftung zurückzunehmen. Die Anregung wird 
dahingehend begründet, dass die Einkaufsmöglichkeiten erst mit dem Beginn des Ge-
schäftsstraßenbereichs (in Höhe Einmündung Burbankstraße) gegeben sind. Für den ge-
nannten Bereich bestehe insoweit keine Notwendigkeit, die Parkscheibenregelung aufrecht-
zuerhalten. 
 
Nach Inaugenscheinnahme der Örtlichkeit ist festzustellen, dass die wenigen Geschäftsbe-
triebe (Steuerberatungsbüro, Weinhändler) in diesem Bereich über ausreichende eigene 
Mitarbeiter- und Kundenparkplätze verfügen. Ein zu früherer Zeit dort befindliches Friseur-
geschäft besteht nicht mehr. Es darf anzunehmen sein, dass die Besucher des zentralen 
Geschäftsbereichs der Kölnstraße eher auf das dort bzw. auf dem Franz-Josef-Halm-Platz 
bestehende Parkplatzangebot zurückgreifen. Mit einer Aufhebung der Parkraumbewirt-
schaftung im oben genannten Bereich würde insbesondere den dortigen Anwohnern die 
Möglichkeit eingeräumt, ihr Fahrzeug uneingeschränkt im unmittelbaren Umfeld der Woh-
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nung zu parken. 
 
 
Sofern seitens des Ausschusses kein Votum am Festhalten des vorgenannten Beschlusses 
erfolgt, beabsichtigt die Straßenverkehrsbehörde daher, die Wegnahme der Beschilderung 
für die Parkraumbewirtschaftung in diesem Bereich anzuordnen. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Marcus Lübken 
Beigeordneter  
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
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